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FORMEN DER KINDESWOHLGEFÄHRDUNG



FORMEN DER KINDESWOHLGEFÄHRDUNG

Kindeswohlgefährdung

Kindesmisshandlung

Körperliche 
Misshandlung

Psychische 
Misshandlung

Sexueller Missbrauch Vernachlässigung

Unterlassene 
Fürsorge

Unterlassene 
Beaufsichtigung



Missbrauchsvorwürfe in Sportverein in 
Weinstadt (2010)

EIN THEMA, DAS UNS BETRIFFT?

Missbrauch eines 13-jährigen in einem 
Kornwestheimer Sportverein (2012)

Missbrauch im Sport im Raum 
Heidenheim (2013)

Missbrauch an US-Judoka im
Leistungssport

Sexueller Missbrauch eines Elfjährigen 
während den Hessischen 
Schachmeisterschaften (2015)

Jahrelanger Missbrauch mehrerer 
Kinder im Eis- und Rollsport (2013)

Urteil: 3 ½ Jahre für u.a. schweren 
sexuellen Missbrauch im Kreis 
Leonberg (2017)

Verdacht des sexuellen 
Missbrauchs an 16 Kindern in 
Korntal-Münchingen (2017)

Verdacht des schweren sexuellen 
Missbrauchs an mehreren Kindern 
im Raum Baden-Baden (2017)

Verdacht des (schweren) sexuellen 
Missbrauchs an mehreren Kindern in 
Remseck und Pattonville (2018)



Missbrauch im Musikverein im 
Ostalbkreis (2014) Missbrauch bei den Pfadfindern im 

Landkreis Reutlingen (2015)

Missbrauch in einer 
kirchlicher Einrichtung  -
Aloisius Kolleg Bonn (2011)

Missbrauch bei der Jugendfeuerwehr in 
Berlin (2014)

Missbrauch beim Roten Kreuz im 
Landkreis Bad Kissingen (2013)

Missbrauch beim THW in NRW 
(2016)

EIN THEMA, DAS UNS BETRIFFT?



SEXUALISIERTE GEWALT
Definition

Enge Auslegung

Sexuelle Nötigung oder 

Vergewaltigung, erzwungene 

sexuelle Handlungen, Straftaten 

gegen die sexuelle Selbst-

bestimmung, die im Strafgesetzbuch 

definiert sind. (§§ 174 – 184 StGB)

Weite Auslegung

Auch sexuelle Belästigungen, das 

heißt sexualisierende Übergriffe 

durch Worte, Bilder, Gesten und 

sonstige Handlungen mit und ohne 

direkten Körperkontakt.

Unabhängig der Auslegung:
Der Täter nutzt seine Macht- und Autoritätsposition aus, um seine eigenen 

Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. Die Unterlegenheit des Kindes, 
egal in welcher Form (Wort, Bild…), wird betont und ausgenutzt.



SEXUELLE GEWALT UND GRENZVERLETZUNGEN
Wo fängt sexualisierte Gewalt an?

SEXUALISIERTE GEWALT

1. Grenzverletzung
(nicht immer zu vermeiden, kann unabsichtlich passieren)

Sexuelle Gewalt

2. Sexueller Übergriff
(wiederholte Grenzverletzung, absichtlich, 

unzureichender Respekt)

3. Sexueller Missbrauch
(Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung; 

u.a. §§ 174 ff. StGB, immer absichtlich)



OPFER VON SEXUALISIERTER GEWALT

Etwa jedes 4. bis 5. Mädchen und jeder 9. bis 12. Junge 

macht mindestens einmal vor dem 18. Lebensjahr eine sexuelle Gewalterfahrung, die 

der Gesetzgeber als sexuellen Missbrauch, exhibitionistische Handlung, Missbrauch von 

Schutzbefohlenen, sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung unter Strafe stellt.

Kindesmissbrauch – aktuelle Zahlen von 2014 
(veröffentlich vom BKA und der Deutschen Kinderhilfe)

Missbrauchsfälle im Bereich der sexuellen Gewalt gegenüber Kindern und 
Jugendlichen

 Insgesamt 14 395 Fälle

 täglich ca. 40 Fälle

 Dunkelfeld Geschätzt 15-20 fach höher
≙ ca. 210 000 bis 280 000 Fälle pro Jahr

Wie oft kommt es zu sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen?



BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN

Sexuelle Gewalt an Menschen mit Behinderung

Menschen mit Behinderung befinden sich oft in besonderen 
Lebenssituationen, gekennzeichnet durch Wehrlosigkeit, Hilflosigkeit 
und soziale Abhängigkeit, in denen Macht-, Abhängigkeits- und 
Vertrauensbeziehungen ausgenutzt werden können.

Mädchen und Frauen mit Behinderung sind etwa doppelt so häufig 
von sexueller Gewalt betroffen wie Mädchen und Frauen ohne 
Behinderung. (Etwa jede 2.-3. Frau, die in einer Einrichtung lebt!)

Quelle: The World Disability Report – Disability ‘99. Genf, 1998



OPFER VON SEXUALISIERTER GEWALT
Sexualisierte Gewalt gegenüber Jungen? Gibt es das überhaupt?









Auswirkungen eines Missbrauchs auf die betroffenen 
Kinder/Jugendlichen
Außensicht – erkennbare Verhaltensveränderungen
Kind verschließt sich, zieht sich zurück, wird stiller
Kind wird plötzlich und aus unerfindlichen Gründen aggressiv oder unterwürfig
Kind hat häufig Bauch- und Kopfschmerzen
Kind hat (Ein)Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Essstörungen
Kind spielt Geschlechtsverkehr mit Kuscheltieren nach (altersuntypisches sexualbetontes Verhalten)
Sprache des Kindes / Bilder des Kindes
Kind kehrt zu Kleinkind-Verhalten zurück, Kind nässt (wieder) ein
Kind will jemanden partout nicht besuchen, den es früher sehr mochte, es meidet plötzlich bestimmte Orte
Ängste
Stimmungsschwankungen, extrem wachsam oder schreckhaft 
chronische Erschöpfung und extreme Müdigkeit, häufiges Kranksein
Körperliche Auffälligkeiten (z. B. Verletzungen), Kind verletzt sich selbst vorsätzlich (z.B. Ritzen)
plötzliches, ungewöhnliches Waschverhalten
zieht viele Kleidungstücke übereinander an/trägt auf einmal viel zu große Kleidungsstücke, um sich unattraktiv zu machen
es schminkt sich auffällig und kleidet sich nicht altersgemäß körperbetont
es macht anzügliche Bemerkungen, die nicht seiner Art oder seinem altersgemäßen Wortschatz entsprechen
…



Auswirkungen eines Missbrauchs auf die betroffenen 
Kinder/Jugendlichen

Innensicht – Gefühle und Empfindungen – nach Innen gerichtete Folgen
für Kind körperliche Katastrophe
Kind versteht es nicht
Kind weiß nicht, dass es verboten ist
Kind gibt sich oft selbst die Schuld
Kind kann meist nicht darüber sprechen
Kind verdrängt das Geschehene
Kind schämt sich
Kind sagt nichts, da es an anderer Stelle „profitiert“ (Süßigkeiten und andere Geschenke etc.)
Kind sieht sich in verschworener Gemeinschaft mit dem Täter (gemeinsames Geheimnis)
organische Veränderungen in den Gehirnen der Opfer:

 auch im Erwachsenenalter eine erhöhte Aktivität des Angstzentrums (Amygdala) sowie verkleinerte Gehirnareale
 Kind denkt, dass ihm sowieso keiner glauben würde
…

WICHTIG: Eindeutige und allgemeingültige Symptome gibt es nicht!



Relativ sichere Anzeichen eines Kindesmissbrauchs
Blaue Flecke und/oder Bisswunden an Brust und Oberschenkeln
chronischer vaginaler Ausfluss, Blasenentzündungen ohne organische Ursache 
anale, orale oder vaginale Verletzungen oder Entzündungen 
ansteckende Geschlechtskrankheiten 

Ziemlich sichere Anzeichen eines Kindesmissbrauchs sind:

WICHTIG:
Wenn Kinder von sich aus einen Missbrauch schildern, lügen sie (gewöhnlich) nicht! Die 
Kinder MÜSSEN ernst genommen werden! Egal welche Person eventuell der Täter ist!



Kindheitstraumata (u.a. wegen sexuellem Missbrauch)

kurzfristige Folgen

Normale Entwicklung 
(Resilienz)

langfristige Folgen

Akute Belastungsstörung PTBS, Anpassungsstörung

Ängste

Schreckhaftigkeit

Gereiztheit

Desorientierung

Sozialer Rückzug

Hyperaktives Verhalten

Depression

Angst- und Zwangsstörung

Essstörungen

Suizidalität, Risikoverhalten

Substanzmissbrauch

Dissoziales Verhalten

Persönlichkeitsstörungen

Ängste

Schreckhaftigkeit

Gereiztheit

Desorientierung

Sozialer Rückzug

Hyperaktives Verhalten

In Anlehnung an: Deutsches Jugendinstitut e.V. – DJI Impulse, Nr. 116 (Ausgabe 2/17) „Schluss mit Schweigen“, S.19





TÄTER UND TÄTERINNEN

Daten und Fakten
Keine äußeren Erscheinungsmerkmale

 80-90% der Täter sind männlich

 über 4 % der Männer haben pädophile Neigungen (Quelle: Uni Regensburg – „kein täter werden.“)

Pädophile Anlage vermutlich schon relativ früh (pränatal); dann Modulation

 Festlegung der sexuellen Präferenz in der Pubertät (Quelle: Hochschule Hannover)

Scheinbar erblicher Anteil, aber Prägung zu 85 % durch Umwelteinflüsse  Täter häufig früher selbst Opfer sexualisierter Gewalt

 1/4 - 1/3 der Taten werden von Jugendlichen selbst begangen

 3/4 der Täter/innen sind Familienangehörige oder Bekannte

WICHTIG:
Sexualisierte Gewalt beginnt in der Regel nicht mit einem eindeutigen Übergriff 

 längerer Anbahnungsprozess



TÄTER UND TÄTERINNEN

…sind keine Monster!

…sind gut integriert!

…vernebeln ihr Umfeld!

…suchen sich isolierte Kinder!



TÄTER UND TÄTERINNEN

…beschenken!

…schüchtern ein!

…bringen zum Schweigen!



GÜNSTIGE FAKTOREN IM SPORT

Körperbetonung / 
körperliche Nähe

Wettkampf- bzw. 
Leistungs-

orientierung

Strukturen / 
Zuständigkeiten

(typische) 
Rollenbilder



INTERVENTIONSLEITFADEN
Handlungsleitfaden – Was kann/soll ich tun?

1. Ruhe bewahren!
Unnötige Fehlentscheidungen können so vermieden 
werden.

2. Bleib damit nicht alleine!
Such Dir eine Person, der Du Dich anvertrauen kannst.

3. Prüfe, ob es einen sofortigen Handlungsbedarf gibt!
„Gefährliche“ Situationen müssen ab sofort vermieden 
werden.



INTERVENTIONSLEITFADEN

4. Hilfe bei Fachberatungsstelle holen!
Sie begleiten und unterstützen Dich bei allen 
Angelegenheiten.

5. Prozess dokumentieren!
So können Einzelheiten belegt werden, die evtl. bei 
einem Strafverfahren relevant sein können.

6. Achte auf Deine Grenzen!
Du bist weder Justiz noch Therapeut – gehe nur soweit 
wie Du Dich wohlfühlst.



WOZU IST DER VEREIN GESETZLICH VERPFLICHTET?

Garantenstellung:

Sportvereine und -verbände haben rechtlich dafür einzustehen, dass die 

minderjährigen Sportlerinnen und Sportler nicht Opfer von sexualisierter 

Gewalt werden.

Werden dem Sportverein sexuelle Übergriffe bekannt und unternimmt er 

daraufhin nichts, kann er sich strafbar machen durch Unterlassen.



WO BEKOMME ICH HILFE?

Fachberatungsstellen vor Ort

unter www.hilfeportal-missbrauch.de

oder bei der WSJ 

http://www.hilfeportal-missbrauch.de/


KONTAKTE

Württembergische Sportjugend im WLSB e.V.

www.wsj-online.de

E-Mail: matthias.reinmann@wsj-online.de
Tel.: 0711 / 28077 – 145


